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Andres Marti, Beni Gafner
und Alessandra Paone

Wegen eines verdächtigen Man-
nes und dessen mitten auf dem
Bundesplatz abgestellten schwar-
zenAutos herrschte amDienstag
in der Stadt Bern stundenlang
derAusnahmezustand.Nachdem
die Polizei beim angehaltenen
Verdächtigen Sprengstoffspuren
festgestellt hatte, evakuierten die
SicherheitsbehördendasBundes-
haus und sperrten das Gebiet
grossräumig ab. Fragen zum
Sprengstofftest beantworten die
Behörden aus «taktischen Grün-
den» nicht.

Für die Bundeshaus-Evakuie-
rung und die Kommunikation
ernten die Sicherheitsbehörden
heftige Kritik: Ständerat Andrea
Caroni bemängelt die Dauer der
Evakuierung als «ewig». Er habe
einen anwesenden Polizisten auf
das langsame Prozedere auf-
merksam gemacht, so Caroni.
Dieser habe jedoch nur mit der
Schulter gezuckt. «Jede Land-
disco muss sich von Gesetzes
wegen schneller evakuieren las-
sen», sagt Caroni.

Für Erstaunen unter den eva-
kuierten Politikerinnen und Po-
litikern sorgt auch die Tatsache,
dass die Fedpol-Polizisten des
Bundessicherheitsdienstes den
Verdächtigen in die Eingangshal-
le des Bundeshauses nahmen,
um ihn dort hinter einer Säule
vorübergehend festzuhalten.

Bundesrat Guy Parmelin und
die rund 50 Parlamentarierinnen
und Parlamentariermussten auf
ihrem Weg nach draussen des-
halb zuerst amVerdächtigenvor-
beigehen, bevor sie durch die
Drehtüren auf die Bundesterras-
se gelangten. Weil immer nur
eine Person nach der anderen die
Drehtür nach aussen benutzen
konnte, bildete sich ein Stau. Die
Wartenden waren dabei im sel-
ben Raumwie der Verdächtige.

Wer ist eigentlich
zuständig für was?
Dieser befand sich ausgerechnet
vor demNotausgang, einer grös-
seren Doppeltür, die aus bisher
nicht bekannten Gründen ge-
schlossen blieb. Durch diese Tür
hätten die Parlamentarier deut-
lich schneller nach aussen ge-
langen können als durch die
Drehtüren, die sofort blockieren,
wenn sich mehr als eine Person
darin befindet.

Das zeigt: Kaum etwas ist am
Dienstagnachmittag so gelaufen,
wie es in den vorhandenen
Evakuierungskonzepten ge-
schrieben steht.

In dieses Bild passt auch, dass
Personen schlicht vergessen gin-
gen: DieThurgauerin BrigitteHä-
berli-Koller arbeitete allein in ih-
rem Präsidialbüro im ersten
Stock des Bundeshauses und be-
kam von der Räumung vorerst
nichts mit. Längere Zeit schaute
die Ständeratspräsidentin durchs
Bürofenster dem Bombenent-
schärfungsteam der Polizei zu,
das unter ihr auf dem Bundes-
platz arbeitete.

Auch der Berner Grossrat To-
biasVögeliwurde nur zufälliger-

weise von einem Sicherheits-
beamten entdeckt und daraufhin
aufgefordert, das Gebäude sofort
zu verlassen.

Die Polizei liess den Bundes-
platz und die umstehenden Ge-
bäude räumen,weil sie bei einer
Bombenexplosion herumfliegen-
de Splitter befürchtete, die auch
Personen treffen könnten, die
sich hinter Fenstern befanden.

Sprengstoffexperte Fabian
Venetz von der privatwirtschaft-
lichen Société Suisse des Explo-
sifs in Brig VS sagt, es sei richtig
gewesen, dass die Polizei die
Gebäude um den Bundesplatz
habe räumen lassen. Einige Ki-
logramm Sprengstoff in einem
Auto genügten, um grossen
Schaden anzurichten. Die Poli-
zei befürchte in einer solchen Si-
tuation stets «weitreichenden
Splitterwurf».

Erschwerend kommt hinzu, dass
die Sicherheitsverantwortlichen
am Dienstag keinen Überblick
hatten, wie viele Personen sich
überhaupt im Parlamentsgebäu-
de befinden. Zwar gelangen Po-
litiker, Angestellte und Journa-
listen nurmit einemSicherheits-
badge ins Haus. Sie können so
gezählt werden.

Auf der Südseite aber,wo sich
der Besuchereingang befindet,
herrscht seit einiger Zeit ein neu-
es Regime. Besuchende werden
beim Eintritt wie am Flughafen
kontrolliert. IhrenAusweismüs-
sen sie jedoch nicht abgeben.Mit
dem alten System war das noch
der Fall. Das Sicherheitspersonal
wusste damit nicht nur,wie vie-
le Personen sich imHaus aufhal-
ten, sondern auch, wer genau.

Ungenügende Alarmierung,
vergessene Ratsmitglieder, Stau

vor den Ausgängen bei der Eva-
kuierung: Hinter den Kulissen
sorgt die verpatzte Evakuierung
derzeit für heftige Diskussionen.
Derweil schieben sich das Bun-
desamt für Polizei (Fedpol) und
die Parlamentsdienste gegensei-
tig die Schuld zu.

So heisst es beim Fedpol (laut
Website zuständig für den
«Schutz von Personen und Ge-
bäuden»), für die Durchführung
von Evakuierungen seien die Par-
lamentsdienste zuständig. Und
Betroffene kritisieren, dass eine
verdächtige Person ausgerechnet
dort festgehaltenworden sei,wo
alle rausgemusst hätten. Es sei
nicht auszudenken,was passiert
wäre, wären mehrere verdächti-
ge Personen beteiligt gewesen.

Die Parlamentsdienste beant-
worten keine Fragen zur Evaku-
ierung, reagieren stattdessenmit

einem knappen Statement: Man
werde «mit dem Fedpol zusam-
men» die Abläufe analysieren
undwenn nötigVerbesserungen
in die Wege leiten. Die Evakuie-
rungspläne haben die Parla-
mentsdienste zusammen mit
demFedpol undweiteren Exper-
ten ausgearbeitet. Evakuierun-
gen werden laut Parlaments-
diensten regelmässig geübt, auch
mit Mitgliedern beider Räte.

Verteidigungsministerin
Amherd dachte an Übung
Kritisiertwurde von Betroffenen
auch die Situation auf der Bun-
desterrasse,wo die Evakuierten,
darunter zwei Bundesräte und
der Armeechef, von niemandem
weggebracht oderüber die Situa-
tion informiertwurden. Bundes-
rätinViolaAmherd sagte gestern
amRande einerPressekonferenz,

sie habe gedacht, die Evakuie-
rung sei eine Übung.

Auch bei der unklaren Situa-
tion vor demBundeshaus schie-
ben sich die Behörden die Ver-
antwortung gegenseitig zu: «Für
polizeiliche Massnahmen aus-
serhalb des Parlamentsgebäudes
ist die Kantonspolizei Bern zu-
ständig», schreiben die Parla-
mentsdienste. Diese sieht das
aber anders. Sie schreibt auf An-
frage: «Dieweitere Personenlen-
kung ausserhalb des Gebäudes
gehört zur Evakuierung und ist
nicht Aufgabe der Polizei.»

Zudem informierte die Berner
Polizei Betroffene nicht aktiv.
Wer nicht über Twitter vernetzt

ist und in Gebäuden festsass,
musste sich die Informationen
selbst irgendwie beschaffen.Das
war auch im Medienzentrum
so, wo die Anweisung, im Hause
zu bleiben und die Fenster zu
schliessen, zwar ausgegeben
wurde.Aberniemand informier-
te die Journalisten amAbendüber
die Aufhebung dieser Sperre.

Reto Nause, Gemeinderat der
Stadt Bern und zuständig für die
Sicherheit, räumt zumindest bei
der Kommunikation Fehler ein:
«An der Kommunikation kann
man grundsätzlich immer arbei-
ten. Während des Einsatzes hat
die Kantonspolizei jedoch viele
weitere Aufgaben», sagt Nause.

Auch StänderatAlex Kuprecht
sieht bei der Kommunikation
Verbesserungspotenzial: «Alle,
seien es die Ratsmitglieder in
den Kommissionssitzungen, die
Bundesräte in ihren Büros oder
die Mitglieder der Parlaments-
dienste,müssen schneller und in
regelmässigen Abständen über
den Stand der Situation infor-
miert werden.»

Die Behörden von Bund, Kan-
ton und Stadt haben nach der
Bombenhektik vom Dienstag
noch einigen Klärungsbedarf.
Fragen zu den Zuständigkeiten
ergeben sich gemäss Beobach-
tern auf Führungsebene, bei den
Schnittstellen zwischen Fedpol,
den Parlamentsdiensten und der
Berner Polizei.

Bombenalarm offenbart
Sicherheitslücken im Bundeshaus
Verpatzte Evakuierung Nach dem Grosseinsatz im Zentrum von Bern kritisieren Betroffene und Experten
den Verlauf der Räumung des Bundeshauses. Die Ständeratspräsidentin ging dabei gar vergessen.

Mit diesem Roboter untersuchte die Polizei das verdächtige Auto auf dem Bundesplatz in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

«Allemüssen
schneller und
in regelmässigen
Abständen
über den Stand
der Situation
informiert
werden.»
Alex Kuprecht
Ständerat
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Erstmals seit 2005 hat der Bund
ein höheres Defizit eingefahren,
als esdieSchuldenbremsezulässt.
DasMinus für2022beträgt 1,6Mil-
liarden Franken, unter anderem
weil Einnahmen aus derVerrech-
nungssteuer geringer ausfielen.
DieSchuldenregelnhättennurein
Defizit von300Millionen erlaubt.
Für die nächsten Jahre sind die
Perspektiven noch düsterer. Für
2024 bis 2026 werden Fehlbeträ-
gevon2bis 3Milliarden erwartet.
DieUrsachen sindMehrausgaben
für den Asylbereich und die Prä-
mienverbilligung,derTeuerungs-
ausgleich auf den Renten sowie
höhere Schuldzinsen. Dazu kom-
men vom Parlament beschlosse-
neProjektewiedieKrippenfinan-
zierung, der Gegenvorschlag zur

Gletscherinitiative und die Erhö-
hung derArmeeausgaben.

Finanzministerin Karin Kel-
ler-Sutter legt deshalb für die
kommenden Jahre zwei Sparhe-
bel an. Einerseits sollen bei nicht
gesetzlich festgelegten Ausga-
benposten jährlich rund 2 Milli-
arden Franken eingespart wer-
den. Weil das aber nicht aus-
reicht, plant der Bundesrat
Einschnitte, für die Gesetze ge-
ändertwerdenmüssen.Dazu ge-
hört eine ReformderWitwenren-
ten, mit der sich Bundesrat und
Parlament bereits mehrmals die
Finger verbrannt haben.

Eine solche Reform drängt
sich laut dem Bundesrat jedoch
ohnehin auf. Denn derGerichts-
hof für Menschenrechte hat im

letztenOktoberdie geltendeAus-
gestaltung der Hinterlassenen-
versicherung als diskriminierend
für dieMänner beurteilt.Wer da-
malsmeinte, dass das Strassbur-
gerUrteil den verwitwetenMän-
nern zu den gleichen Leistungen
verhilft,wie sie heute dieWitwen
erhalten, dürfte sich aber ge-
täuscht haben.Denn das Ziel von
Keller-Sutter, dass der Bund bei
der AHV jährlich mindestens
100 Millionen Franken einspart,
lässt sich nurmit Abstrichen bei
denWitwenrenten erreichen.

Dabei dürfte derBundesrat auf
Pläne zurückgreifen,die erbereits
vor über 20 Jahren hatte. Nahe-
liegend ist es, dass künftig kin-
derloseWitwenkeineRentemehr
erhalten.Eine solcheMinireform

scheiterte 2004noch inderVolks-
abstimmung. Bei der Rentenre-
formAltersvorsorge 2020 plante
der Bundesrat einen weiter ge-
hendenAbbau, liess dieWitwen-
renten aber mit Blick auf die
Volksabstimmung unangetastet.
Diese verlor er trotzdem.

Wie tiefgreifend die Reform
derWitwenrenten ausfallen soll,
ist noch offen, ebenso der Spar-
effekt – zumal eine solche Re-
formvermutlichÜbergangsrege-
lungen vorsieht. Der Bundesrat
will bis Ende März entscheiden.
Dabei könnte er sich auf eineMi-
nireform beschränken, indem er
einzig die Renten für kinderlose
Witwen abschafft. Oder er könn-
te vorschlagen, dass dieWitwen-
renten zum Zeitpunkt entfallen,

wenn die Kinder volljährig sind,
beziehungsweise bis zum Alter
von 25 ausbezahltwerden, sofern
sie bis dann in Ausbildung sind.

Armeeausgaben
wachsen langsamer
Neben derWitwenrentewill Kel-
ler-Sutter noch weitere gesetz-
lich gebundene Ausgaben redu-
zieren. So soll derBundesbeitrag
an die Arbeitslosenversicherung
befristet um 120 Millionen pro
Jahr gekürztwerden.Das sei ver-
kraftbar,weil derALV-Fonds zur-
zeit gut alimentiert sei. Weiter
soll derAnteil derKantone an der
direkten Bundessteuer um
200Millionen pro Jahr reduziert
werden. Keller-Sutter begründet
das mit der vom Parlament be-

schlossenen Krippenfinanzie-
rung von jährlich 800 Millionen
Franken. Denn familienexterne
Kinderbetreuung sei eigentlich
eine Aufgabe der Kantone.

Zu den kurzfristigen Spar-
massnahmengehört ein geringe-
res Wachstum der Armeeausga-
ben,als es dasParlamentverlangt
hat. Damit erreichen die Armee-
ausgaben erst 2035 einen Anteil
von 1 Prozent am Bruttoinland-
produkt statt 2030.Verteidigungs-
ministerin Viola Amherd präsen-
tierte gestern ein entsprechend
angepasstes Rüstungsprogramm
für 2024 und einen reduzierten
Zahlungsrahmenvon21,7Milliar-
den für die nächsten vier Jahre.

Markus Brotschi

Witwen sollen Sanierungsbeitrag leisten
Sparmassnahmen Finanzministerin Karin Keller-Sutter möchte mit einer Reform derWitwenrenten den Bundeshaushalt entlasten.

Stellungnahme Der Bund soll kei-
ne Beiträge leisten, um die Kin-
derdrittbetreuungskosten fürFa-
milien zu senken. Dieser Auffas-
sung istderBundesrat.Erverweist
auf die Zuständigkeit der Kanto-
ne,dieVerantwortungderArbeit-
geberunddie angespannte finan-
zielle Lage des Bundes. Der Bun-
desbeitrag würde bei anderen
wichtigen Aufgaben zu Einspa-
rungen führen, schreibt derBun-
desrat in der Stellungnahme zur
Vorlage derKommission fürWis-
senschaft,BildungundKulturdes
Nationalrates. Er beantragt, auf
die Vorlage nicht einzutreten.

Das neue Gesetz soll das Im-
pulsprogramm zur Förderung
der familienergänzenden Kin-
derbetreuung ablösen. Dieses
läuft Ende 2024 aus. In der Früh-
lingssessionwird sich das Parla-
ment mit der Vorlage befassen.
Diese sieht vor, dass der Bund in
den ersten vier Jahren nach In-
krafttreten 20 Prozent der durch-
schnittlichen Kosten eines Be-
treuungsplatzes ausserhalb der
Familie übernehmenwürde. Da-
nach soll der Bundesbeitrag vom
Engagement des jeweiligen Kan-
tons abhängig werden. (SDA)

Kita-Finanzierung
gefällt dem
Bundesrat nicht

Kommission Ärztinnen und Ärzte
sollen ihre allfälligen Interessen-
bindungen mit Medizinproduk-
ten oder der pharmazeutischen
Industrie künftig explizit offen-
legen müssen. Die Kommission
für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit des Ständerates hat sich
für eine entsprechende parla-
mentarische Initiative ausgespro-
chen. Die Kommission unter-
stützte das Anliegen des Waadt-
länder SP-Nationalrats Baptiste
Hurnimit 8 gegen 2 Stimmenbei
einerEnthaltung.Sie folgte damit
dem Entscheid ihrer Schwester-
kommission imNationalrat.Die-
se kann nun eine Vorlage ausar-
beiten. Hurni fordert in seinem
Vorstoss mehrTransparenz zwi-
schen der pharmazeutischen In-
dustrie und der Medizin.

Hurnis Vorstoss folgte auf die
Veröffentlichung von internatio-
nalen Rechercheergebnissen
Ende 2018. Damals machtenMe-
dien unter dem Titel «Implant
Files» weltweit Lücken in der
Kontrollevon Implantaten publik
– darunter auch das Recherche-
desk von Tamedia. (SDA/red)

Mehr Transparenz
bei der Ärzteschaft

Charlotte Walser

Nach dem Erdbeben in der Tür-
kei und in Syrien sind Tausende
Menschen obdachlos. Wer Ver-
wandte in der Schweiz hat, kann
vorübergehend bei diesen unter-
kommen. Gestern hat Justizmi-
nisterin Elisabeth Baume-
Schneider den Bundesrat über
die Regelung informiert.

In den letzten Tagen waren
Forderungennachmöglichst un-
bürokratischer Hilfe laut gewor-
den. Die Aussenpolitische Kom-
mission des Nationalrates (APK)
beschloss am Dienstag mit 16 zu
7 Stimmen, einen Brief an den
Bundesrat zu schicken. Sie weist
darin auf die Not der Menschen
hin, die ihr Zuhause verloren ha-
ben. Ihnenbleibe oft nichts ande-
res übrig, als bei eisiger Kälte
draussen oder in Autos zu über-
nachten, schreibt die APK.

Konkret fordert die Kommis-
sion, dass die administrative Er-
leichterung auch Menschen zu-
gute kommt, die ihren Pass
durch das Erdbebenverloren ha-
ben. Kritiker befürchten, damit
könnten unidentifizierte Perso-
nen in die Schweiz gelangen.

Was gilt nun? Der Bund hat
die Bedingungen festgelegt.

Können Erdbebenopfer
bei Angehörigen in der Schweiz
unterkommen?
Die ordentlichenEinreisebestim-
mungengeltenweiterhin,wie das
Staatssekretariat für Migration
(SEM) auf seiner Website erläu-
tert.Wer im Erdbeben sein Haus
oder seineWohnungverlorenhat,
kann aber rascher ein Visum er-
halten. Der Bund behandelt Vi-
sumgesuchevonErdbebenopfern
mit engen Verwandten in der
Schweizvorübergehendprioritär.

Betroffene können ein Fast-
Track-Formular ausfüllen. Bis-
her sind laut dem SEM 1200 sol-
che Gesuche beim Bund einge-
gangen. Für Anträge von in der
Türkeiwohnhaften Personen ist
das schweizerische Generalkon-
sulat in Istanbul zuständig. Da-
mit die Gesuche rasch bearbeitet
werden können, hat der Bund
zusätzliche Mitarbeitende in die
Türkei entsandt.

Der Pass liegt möglicherweise
unter denTrümmern.

Erhalten Erdbebenopfer
trotzdem einVisum?
Die Betroffenen benötigen ein
anerkanntes, gültiges Reisedo-
kument.Neben normalen Reise-
pässen anerkennt die Schweiz
auch provisorische Pässe, also
Notfallpässe.Ausstellenmüssen
diese die türkischen oder die sy-
rischen Behörden.

Aus Sicht von Nationalrätin
Sibel Arslan (Grüne) ist die For-
derung der Aussenpolitischen
Kommission damit nicht erfüllt.
Sie würde es begrüssen, wenn
die Schweiz auch andere Doku-
mente anerkennen würde, sagt
Arslan, beispielsweise Identitäts-
karten. Allerdings verlangt die
Türkei laut demSEM fürdieAus-
reise einen gültigen Reise- oder
Notfallpass.

Zufrieden zeigt sich FDP-
Ständerat Damian Müller, der in

den vergangenen Tagen Kritik
geübt hatte. Er befürchtete, die
Schweiz könnte Personen einrei-
sen lassen, deren Identität nicht
überprüft sei. So habe er die An-
kündigung von Justizministerin
Baume-Schneider verstanden,
sagtMüller. Doch die nun getrof-
fene Regelung sei vernünftig.
«Die Schweiz muss sich an die
Schengen-Regeln halten.»

WelcheVerwandten können
von einem raschenVerfahren
profitieren?
Mit einem schnell ausgestellten
Visum in die Schweiz reisen kön-
nen «enge Verwandte». Dazu
zählt die Schweiz Ehegatten, El-
tern, Kinder, Grosseltern sowie
minderjährige Enkel. Deutsch-
land ist in diesem Punkt gross-
zügiger: Es bietet auch Ge-
schwistern ein vereinfachtesVer-
fahren an. Die Angehörigen in
der Schweiz müssen entweder
das Schweizer Bürgerrecht ha-
ben oder über eine Aufenthalts-
bewilligung B beziehungsweise
eine Niederlassungsbewilligung
C verfügen.

Wie lange können Betroffene
in der Schweiz bleiben?
Die maximale Aufenthaltsdauer
beträgt 90Tage, diewährend bis

zu 180 Tagen bezogen werden
können. Je nach Situation kann
anschliessend ein nationalesVi-
sumD für den vorübergehenden
Aufenthalt erteilt werden. Das
Besuchsvisum erlaubt keinen
Aufenthalt in einem anderen
Schengen-Staat.Ausserdemdür-
fen die Betroffenen in der
Schweiz nicht arbeiten.

Wer kommt für
die anfallenden Kosten auf?
Die betroffenen Personen oder
ihre Gastgeber müssen für die
Kosten derReise und desAufent-
halts selbst aufkommen. Auch
benötigen sie eine Reiseversiche-
rung. Auf die Erhebung von Vi-
sagebühren verzichtet der Bund
wegen der besonderen Situation
vorübergehend. Das Visum be-
rechtigt nicht zu Sozialhilfe oder
anderen Sozialleistungen.

Für Angehörige soll es rasch gehen
Visa für Erdbebenopfer Betroffene können im beschleunigten Verfahren ein Visum erhalten, um bei Verwandten
in der Schweiz unterzukommen. Bislang möchten 1200 Türkinnen und Türken schnell einreisen.

Beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind viele Menschen obdachlos geworden – wie dieses Paar in Elbistan. Foto: Mehmet Kacmaz (Getty Images)

Wer im Erdbeben
sein Haus oder
seineWohnung
verloren hat,
kann rascher ein
Visum erhalten.


